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Text 

§ 868. (1) Durch Abandonerklärung gehen auf den Versicherer alle Rechte über, die dem 
Versicherten in Ansehung des abandonnierten Gegenstandes zustanden. 

(2) Der Versicherte hat dem Versicherer Gewähr zu leisten wegen der auf dem abandonnierten 
Gegenstande zur Zeit der Abandonerklärung haftenden dinglichen Rechte, es sei denn, daß sich diese auf 
Gefahren gründen, für die der Versicherer nach dem Versicherungsvertrag aufzukommen hat. 

(3) Wird das Schiff abandonniert, so gebührt dem Versicherer des Schiffes die Nettofracht der Reise, 
auf welcher sich der Unfall zugetragen hat, soweit die Fracht erst nach der Abandonerklärung verdient ist. 
Dieser Teil der Fracht wird nach den für die Ermittelung der Distanzfracht geltenden Vorschriften 
berechnet. 

(4) Den hiernach für den Versicherten entstehenden Verlust hat, wenn die Fracht selbständig 
versichert ist, der Versicherer der Fracht zu tragen. 


